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Allgemeine Chronik

Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Wirtschaftspolitik

In der Frühjahrssession 2019 debattierte der Ständerat über das Thema
«Einkaufstourismus», genauer über mehrwertsteuertechnische Massnahmen zur
Eindämmung des Einkaufstourismus und dessen negativen Folgen. Gemäss geltenden
Bestimmungen können im Ausland getätigte Einkäufe bis zu CHF 300 bei der Einfuhr
von der ausländischen Mehrwertsteuer befreit werden – wobei jedoch die
Nachbarländer teilweise Mindesteinkaufsbeträge kennen, unter denen die
Mehrwertsteuer nicht zurückerstattet wird – ohne dass dafür die inländische
Mehrwertsteuer darauf erhoben wird. Der Ständerat beriet gleichzeitig die
Standesinitiative des Kantons St. Gallen (Kt.Iv. 18.300) und die Motionen Hösli (svp, GL;
Mo. 17.3131), Hegglin (cvp, ZG; Mo. 17.3428) und Dobler (fdp, SG; Mo. 17.3417). Diese
schlagen vor, die Wertfreigrenze auf diejenigen Einkäufe zu begrenzen, bei denen die
Mehrwertsteuer im Ausland nicht zurückgefordert werden kann (Standesinitiative), die
Wertfreigrenze generell auf CHF 50 zu reduzieren (Mo. 17.3131), die ausländischen
Mehrwertsteuern mit der schweizerischen Mehrwertsteuer zu verrechnen (Mo. 17.3428)
oder generell die Mehrwertsteuerabrechnung an der Grenze durch den Einsatz von
Technologie zu vereinfachen (Mo. 17.3417) – durch eine entsprechende App könne der
Mehraufwand für die Zollstellen bei einer Flexibilisierung der Zollgrenze gesenkt
werden, wodurch die Findung einer tauglichen Lösung gegen den Einkaufstourismus
erleichtert werde. 
Ruedi Noser (fdp, ZH) berichtete von der Debatte der FK-SR und erklärte, dass die
Kommission zwar der Standesinitiative keine Folge geben wolle und die Motionen zur
Ablehnung empfehle, dass dies aber nicht aus inhaltlichen, sondern aus prozeduralen
Gründen geschehe. Der Bundesrat sei aufgrund des Postulats der FK-NR (Po. 17.3360)
dabei, einen umfassenden Bericht zum Thema Einkaufstourismus zu erstellen. Bevor
dieser erscheine, wolle die Kommission keine Vorstösse annehmen, auch wenn deren
Fristen abliefen. Darum empfehle sie, der Standesinitiative keine Folge zu geben – die
ähnlich formulierte Initiative des Kantons Thurgau (Kt.Iv. 18.316) laufe noch bis Ende
Jahr, falls nötig könne diese später noch angenommen werden. Die Motionen empfahl
die Kommission zur Ablehnung, da deren Vorschläge entweder in ähnlicher Art auch in
der Kommission diskutiert würden (Mo. 17.3428), von der Verwaltung bereits im Bericht
aufgenommen worden seien (Mo. 17.3131) oder eigentlich durch die Applikation Quick-
Zoll bereits erfüllt seien (Mo. 17.3417). Falls nötig und falls der Bundesrat keine eigene
umfassende Vorlage ankündige, könne man nach Erscheinen des Berichts im Herbst
noch immer eine Kommissionsmotion lancieren. Der Ständerat folgte dem Vorschlag
der Kommission, verzichtete mit 30 zu 14 Stimmen darauf, der Standesinitiative Folge
zu geben, und lehnte die Motionen mit 30 zu 14 Stimmen (Mo. 17.3131), 30 zu 12 Stimmen
(bei 2 Enthaltungen, Mo. 17.3428) und 32 zu 10 Stimmen (bei 2 Enthaltungen, Mo.
17.3417) ab. 1

MOTION
DATUM: 06.03.2018
ANJA HEIDELBERGER

Öffentliche Finanzen

Indirekte Steuern

Eine Korrektur der Änderung des Mehrwertsteuergesetzes bezüglich der
Mehrwertsteuer für ausländische Tour Operators forderte Hans Stöckli (sp, BE) im
Dezember 2018 in einer Motion. Per Anfang 2018 sei die Besteuerung ausländischer
Unternehmen geändert worden, wovon insbesondere grenznahe Unternehmen im
Bauhaupt- und -nebengewerbe betroffen waren. Dadurch müssten nun aber auch
ausländische Tour Operators, die in ihrem eigenen Namen Schweizer Leistungen wie
Übernachtungen und Gastronomie einkauften und darum für den Schweizer Tourismus
wichtig seien, auf ihrem gesamten erwirtschafteten Umsatz Mehrwertsteuern bezahlen,
nicht mehr nur wie bisher auf dem in der Schweiz erwirtschafteten Umsatz. Bei kleinem
Umsatz in der Schweiz überschritten Steuern und Regulierungskosten dadurch häufig
die Marge, so dass sie sich aus dem  Geschäft in der Schweiz zurückzögen. Für die Tour
Operators solle daher wieder auf die frühere Regelung zurückgegriffen werden, zumal
Veranstalter mit bedeutenden Aktivitäten in der Schweiz sowieso der Steuerpflicht für
Schweizer Unternehmer unterlägen.

MOTION
DATUM: 06.03.2019
ANJA HEIDELBERGER
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Der Bundesrat präzisierte den Inhalt der Teilrevision des Mehrwertsteuergesetzes:
Noch immer seien die Unternehmen nur auf dem in der Schweiz erwirtschafteten
Umsatz mehrwertsteuerpflichtig, jedoch seien seit Anfang 2018 alle Unternehmen
bereits ab einem Franken Umsatz, nicht mehr erst ab CHF 100'000 Umsatz
steuerpflichtig, sofern ihr Umsatz weltweit CHF 100'000 übersteige. Dadurch sollen in-
und ausländische Unternehmen gleich behandelt werden; bisher seien ausländische
Tour Operators gegenüber denjenigen in der Schweiz bevorteilt gewesen. Der
Bundesrat verwies zudem auf die neue Kombinationsregelung, welche neu für In- und
Ausland-Kombinationen gelte: Werden 70 Prozent der Leistungen einer
Leistungskombination im Ausland erbracht, sei die entsprechende Kombination nicht
mehrwertsteuerpflichtig. 

In der Frühjahrssession 2019 folgte der Ständerat einem Ordnungsantrag Noser (fdp,
ZH) und wies die Motion der WAK-SR zur Vorberatung zu. Dort soll die Motion
zusammen mit Massnahmen gegen den Einkaufstourismus behandelt werden. 2

1) AB SR, 2019, S. 48 ff.
2) AB SR, 2019, S. 53
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